
TBW Energie- 
gemeinschaften

Preise gültig ab 1. Januar 2026

Tarifzeiten Sommertarif:  
April bis September

Wintertarif:  
Oktober bis März

Montag bis Freitag 0 –7 Uhr 7–21 Uhr 21 –24 Uhr

Samstag und Sonntag 0 –24 Uhr

   Niedertarif (NT)

   Hochtarif (HT)

LEG-Strom

Energielieferung 40% Netzreduktion* 20% Netzreduktion*

Arbeitspreis Hochtarif (HT) Winter Rp. / kWh 5.97 7.96

Arbeitspreis Niedertarif (NT) Winter Rp. / kWh 4.67 6.22

Arbeitspreis Hochtarif (HT) Sommer Rp. / kWh 5.32 7.09

Arbeitspreis Niedertarif (NT) Sommer Rp. / kWh 4.02 5.36

Gesetzliche Abgaben Rp. / kWh 0.79 0.79

Netznutzung

Grundpreis CHF / Monat 3.25 4.33

Messwesen CHF / Monat 7.57 7.57

LEG-Dienstleistungen

Einmalige LEG-Dienstleistungen

Initialisierung LEG M1.1 CHF einmalig 500.00

Wiederkehrende LEG-Dienstleistungen

Abrechnung und Inkasso pro Zähler M4.1 CHF / Jahr 52.00

Publikation der LEG und Zugang M3.2 CHF / Jahr 200.00

Digitales LEG-Management M4.3 CHF / Jahr Kostenlos**

EVG und vEVG

Einmalige Kosten

Einrichtungspauschale Eigenverbrauch                         CHF einmalig Kostenlos

Mutationspauschale    CHF / Mutation 50.00**

Vergütung der PV-Stromkosten TBW-Strompreis - 1 Rp.

Wiederkehrende Kosten pro Monat und Zähler

Abrechnungsdienstleistung EVG CHF /  Teilnehmer 2.00

Pro eingesetzten virtuellen Zähler CHF 2.70

PV-Produktionszähler CHF Grundpreis + Messwesen gemäss Preisblatt (www.tb-wil.ch)

*Netzreduktion
Tarifbeispiel basierend auf «Wil.Strom Basis» ersichtlich auf der Webseite der TBW (www.tb-wil.ch). 
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Unsere Energie verbindet die Region Wil

Bestimmungen: Die allgemeinen Bestimmungen und Informationen 
sind im Preisblatt «Strom» aufgeführt und können auf der Website 
www.tb-wil.ch eingesehen werden. Auf diesem Preisblatt sind ledi-
glich die spezifischen Hinweise zu Energiegemeinschaften enthalten.

Mehrwertsteuer: Für Preise inkl. MWST gilt der zurzeit gültige Mehr-
wertsteuersatz von 8.1 %.

Gültigkeit: Gemäss Gebührentarif Art. 66, TBW-Reglement (TBWR). 
Die vorstehenden Preise gelten ab 1. Januar 2026 und ersetzen alle 
früheren Tarife.

Allgemeine Informationen und Bestimmungen

Bestellung und weitere Infos zu unseren  
Dienstleistungen unter deineenergie.ch

Detaillierte Vertragsinhalte: Detaillierte Vertragsinhalte zwischen 
den TBW und dem An-sprechpartner der LEG wird in einem sepa-
raten Vertrag geregelt. Der Ansprechpartner ist für die Kommunika-
tion mit den im LEG teilnehmenden Parteien zuständig.

LEG-Strom: Strom der innerhalb der LEG erzeugt und von den 
LEG-Teilnehmenden über das Netz der TBW verbraucht wurde.

Netzreduktion: Der Abschlag auf den Netznutzungstarif richtet sich 
nach der ge-nutzten Netzebene. Bei Nutzung der eigenen Netzebene 
(NE 7 oder NE 5) beträgt der Abschlag 40%. Wird zusätzlich eine 
Transformation bis zur Mittelspannung beansprucht, reduziert sich 
der Abschlag auf 20%. Der Abschlag gilt für alle Tarifkomponent-
en des Netznutzungstarif. Die Reduktion gilt nur für den innerhalb 
der LEG ausgetauschten Strom, nicht für den Gesamten Verbrauch. 

Ausserdem wird folgendes nicht rabattiert: Systemdienstleistungen 
(SDL), Kosten für Stromreserve, solidarisierte Kosten des Übertra-
gungsnetzes, Messtarife, Netzzuschlag des Bundes und Abgaben an 
das Gemeinwesen.

**Digitales LEG-Management und Mutationen: Mutationen sind 
nur in Kombination mit «Abrechnung und Inkasso» kostenlos. Wird 
«Abrechnung und Inkasso» nicht bezogen, wird für jede Mutation 
(Änderung von Ansprechpartner, Teilnehmer oder Bankverbindung) 
eine Mutationspauschale von 50.00 Franken inkl. MWST erhoben.

Zusatzleistungen und Spezialaufwände: Für spezielle, ausser-
ordentliche oder zusätzliche Arbeiten, die nicht zum regulären Leis-
tungsumfang gehören, wird ein Stundenansatz von 150.00 Franken 
(inkl. MWST) verrechnet.

LEG-Bestimmungen

Einmalige LEG-Dienstleistung
Initialisierung LEG M1.1
•	 Einrichten der Teilnehmer
•	 PV-Anlagen in den Systemen der TBW überführen
•	 Einrichten von Datenschnittstellen (Zähler und Virtueller Zähler)
•	 Verwaltung des EVU-LEG-Vertrages
•	 Mitglieder verbinden

Wiederkehrende LEG-Dienstleistung
Abrechnung und Inkasso M4.1
•	 Rechnungsstellung direkt über die EVU-Rechnung
•	 Inkasso inkl. Mahnwesen
•	 Tarifmanagement & Datenaufbereitung
•	 Verarbeitung von Zählerdaten
•	 Abrechnung & Auszahlung der Einnahmen
•	 Datenübernahme aus TBW internen Systemen
•	 Jährlicher Abgleich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen
•	 Vergütung der Netto-Erträge an den Ansprechpartner LEG bzw. 

an die von ihm benannte Stelle

Publikation der LEG und Zugang M3.2
•	 Publikation Ihrer LEG auf der TBW-Matching-Plattform
•	 Interessierte finden und prüfen, ob sie Teil der LEG werden 

können
•	 Kontaktformular & Warteliste zur einfachen Teilnahme
•	 Direkter Draht zum LEG-Ansprechpartner für Fragen & Beitritt
•	 Endkunden können die Verfügbarkeit durch Adresseingabe prüfen 

und so eine mögliche LEG finden
•	 LEG mit Preis und Leistungsangaben abbilden, damit der adminis-

trative Aufwand sinkt

Digitales LEG-Management M4.3
•	 Zugang zur LEG-Verwaltungssoftware für einfache Administration
•	 Ein- und Austritt Managen 
•	 Kundenanfragen Managen
•	 Tarife digital verwalten
•	 Vertrags- & Stammdatenpflege direkt in der Plattform
•	 Automatische Datenübermittlung an das EVU-System
•	 Vertragsmanagement der Teilnehmer

LEG-Dienstleistungen

Überschussvergütung PV-Strom: Basierend auf dem jeweils ak-
tuellen TBW-Preisblatt «Strom», der Vergütungssatz wird jährlich 
angepasst.

Mutationspauschale: Bei der Mutation eines Endverbrauchers 
werden keine Mutationskosten verrechnet, sofern der neue Endver-
braucher die Position des bisherigen übernimmt.

Verrechnung PV-Produktionszähler: Wird auf der Rechnung 
Überschussmessung verrechnet.

Verrechnung virtuelle Zähler: Die virtuellen Zähler werden dem 
Anlagenbetreiber direkt produzier-ten Strom abgezogen.

EVG/vEVG Bestimmungen


